
Dienstliche Beurteilung während Probezeit - leichter
Ärger
Beitrag von „Flipper79“ vom 20. Juni 2011 17:12

@ Langohr: War dein Kollege vielleicht vorher schon als Vertretungslehrer tätig? In NRW ist es
so, dass diese Tätigkeiten auf die Lebenszeitverbeamtung angerechnet werden kann. Die
Mindestprobezeit beträgt jedoch 1 Jahr.
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